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KOORDINATIONSKOMMISSION 

 
Erziehung – Bildung – Kultur B 10

Vom Vorstand des VSA am 28. Januar 2002 genehmigt

Koordination zwischen Bund und Kantonen im Hochschulbereich:

Die Schweizerische Universitätskonferenz SUK und ihre Vorläuferorganisation, die Schweizerische Hochschulkonferenz SHK 

Coordination entre la Confédération et les cantons au niveau de la formation supérieure:

La Conférence universitaire suisse CUS (all. SUK) et son prédécesseur: la Conférence suisse des Hautes Ecoles, dite Conférence suisse universitaire (fr. CUS; all.: SHK)
 

Zusammenfassung


Seit dem Hochschulförderungsgesetz von 1968 unterstützt der Bund neben den bundeseigenen Hochschulen auch diejenigen der Kantone. Mit dem Universitätsförderungsgesetz (UFG) und den entsprechenden Verordnungen erhielt diese Zusammenarbeit 1999 eine neue Basis. Als Koordinationsorgan für die Hochschulpolitik amtierte 1969 bis 2000 die Schweizerische Hochschulkonferenz SHK, die ab 2001 durch die Schweizerische Universitätskonferenz SUK abgelöst wurde. Die Archivierung der Unterlagen beider Konferenzen wird durch das Bundesarchiv sichergestellt.

Résumé

Depuis la loi fédérale sur l'aide aux Hautes Ecoles de 1968, la Confédération soutient aussi bien les Hautes Ecoles cantonales que celles fédérales. Cette coopération reçut de nouvelles bases en 1999 grâce à la loi fédérale sur l'aide aux universités (OAU) et les ordonnances afférentes. La Conférence suisse des Hautes Ecoles (trad. litt.; dénomination officielle:  Conférence universitaire suisse, all. SHK) exerça de 1969 à 2000 la fonction d'organe de coordination de la politique relative aux formations supérieures. Lui succéda en 2001 la Conférence universitaire suisse CUS. Les Archives fédérales suisses prennent en charge l'archivage des documents des deux Conférences.

Schweizerische Hochschulpolitik bis 1997

Mit der Gründung der ETH in Zürich engagierte sich ab 1854 auch der Bund im Hochschulbereich, beschränkte sich aber lange Zeit auf die Unterstützung der beiden bundeseigenen Lehrstätten in Zürich und ab 1969 der Ecole Polytechnique Fédérale in Lausanne, während die Universitäten unter der Hoheit der Kantone verblieben. 1965 setzte der Bundesrat als oberstes konsultatives Organ des Bundes für alle Probleme der Wissenschaftspolitik den Schweizerischen Wissenschaftsrat (seit 2000 Wissenschafts- und Technologierat) ein. Dieser soll einerseits Grundlagen für eine landesweite Wissenschafts- und Forschungspolitik erarbeiten, anderseits aber auch Richtlinien aufstellen für den Ausbau und die Zusammenarbeit der schweizerischen Hochschulen unter Wahrung der Schulhoheit der Kantone und der Autonomie der Hochschulen.

Mit dem Hochschulförderungsgesetz vom 28. Juni 1968 (AS 1968 1585) wurde der Bund verpflichtet, neben den bundeseigenen auch den Ausbau der kantonalen Hochschulen durch Beiträge an Betriebskosten und Sachinvestitionen zu unterstützen. Zudem erhielt der Bund die Kompetenz, sich an gemeinsamen Einrichtungen der Schweizerischen Hochschulen zu beteiligen. Als Koordinationsorgan für diese Förderung wurde 1969 die Schweizerische Hochschulkonferenz SHK, bestehend aus Vertretern von Bund und Kantonen, gegründet.  

Entwicklung 1997–2001

Aus dem Bedürfnis nach vermehrter Kooperation im Hochschulbereich bei gleichzeitiger Stärkung der föderalistischen Strukturen sind in den Jahren 1997 bis 2000 von Bund und Kantonen mehrere Regelungen in Kraft gesetzt worden, die bei der Koordination im Hochschulbereich völlig neue Strukturen schaffen. Es sind dies die 

–
Interkantonale Universitätsvereinbarung vom 20. Februar 1997 (vom EDI genehmigt am 7. August 1998 (AS 1999 1503), das

–
Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich (Universitätsförderungsgesetz, UFG) vom 8. Oktober 1999 (AS 2000 948), mit der Verordnung vom 13. März 2000 zum Universitätsförderungsgesetz (UFV); (AS 2000 958), das

–
Interkantonale Konkordat über universitäre Koordination vom 9. Dez. 1999
, die

–
Vereinbarung zwischen dem Bund und den Universitätskantonen über die Zusammenarbeit im universitären Hochschulbereich vom 14. Dezember 2000 (AS 2001 67), sowie die 

–
Geschäftsordnung der Schweizerischen Universitätskonferenz vom 22. Februar 2001, rückwirkend per 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt.

Die Schweizerische Universitätskonferenz SUK

Wichtigstes Ergebnis dieser Reformen ist die Schaffung der Schweizerischen Universitätskonferenz SUK anstelle der Schweizerischen Hochschulkonferenz SHK als gemeinsames universitätspolitisches Organ von Bund und (Universitäts-) Kantonen ab dem Jahr 2001 sowie eines dieser unterstellten Organs für Akkreditierung und Qualitätssicherung. 

Die Schweizerische Universitätskonferenz setzt sich zusammen aus den Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren der Universitätskantone, zwei Erziehungsdirektorinnen oder Erziehungsdirektoren von Nichtuniversitätskantonen, die von der Erziehungsdirektorenkonferenz bestimmt werden, der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung sowie der Präsidentin oder dem Präsidenten des ETH-Rates.

Aufgaben der Schweizerischen Universitätskonferenz

Die Konferenz ist zuständig für die übergeordnete Universitätsplanung, für die Vergabe von projektgebundenen Beiträgen, für die Anerkennung von Institutionen oder Studiengängen und erlässt Richtlinien für die Bewertung von Lehre und Forschung sowie für die Umsetzung des Wissens im Forschungsbereich
, also für praktisch alle relevanten Fragen.

Archivierung der Unterlagen

Die Unterlagen der SUK wie diejenigen ihrer Vorgängerorganisation SHK werden vom Bundesarchiv nach dessen Grundsätzen archiviert, das die Konferenz auch diesbezüglich bereits betreut. Ein weiterer Koordinationsbedarf besteht somit nicht.




� Traduction non conforme à l'appellation officielle (Conférence universitaire suisse) au bénéfice du sens. En effet, si l'ordonnance fédérale dans sa version allemande traduit l'existence de deux organisations juridiquement distinctes en usant de nominations différentes (Schweizerische Hochschulkonferenz / SHK pour la plus ancienne, Schweizerische Universitätskonferenz / SUK pour celle qui lui succède), la version française use de la même dénomination, la première CUS étant distinguée de la seconde grâce à une périphrase (cf. RS 414.201, art. 57, al. 1 "la Conférence universitaire suisse au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur..."


� In der AS nicht veröffentlicht.


� Vereinbarung zwischen dem Bund und den Universitätskantonen über die Zusammenarbeit im universitären Hochschulbereich vom 14. Dezember 2000, Art. 3-6.
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